
Einleitung
Mit Inkrafttreten des §115d Abs. 2 SGB V zur Stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung gibt es nach „§5 Berücksichtigung des Kindeswohls“ eine Aufforderung 
des Gesetzgebers „sofern minderjährige Kinder im Haushalt des psychisch kranken Patienten leben“ „zur Beurteilung, ob eine Kindeswohlgefährdung droht, einen 
Facharzt für Pädiatrie oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie hinzuzuziehen“.
Das bringt die aufsuchend psychiatrisch arbeitenden Kolleginnen und Kollegen in die Notwendigkeit diese Einschätzung vornehmen zu müssen ohne dass sie  
dafür in ihrer klassischen Ausbildung spezielle Kenntnisse erworben haben.
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Ziel
Das Ziel ist eine Einschätzung zu den (intuitiven) Kompetenzen der 
Erwachsenenpsychiater*innen zur Erfassung von Kinderschutz relevanten 
Aspekten in der aufsuchenden Arbeit bei erwachsenen Patient*innen mit 
minderjährigen Kindern im Haushalt zu erhalten, um im Verlauf gegebe-
nenfalls geeignete Schulungsmaßnahmen zu etablieren.

Population
In Kooperation mit zwei Erwachsenenpsychiatrien, die in unserem Versor-
gungsgebiet aufsuchend arbeiten werden alle Patient*innen, die von der Er-
wachsenenpsychiatrie über StäB versorgt werden und bei denen Minderjäh-
rige (0–17 Jahre) wohnen seit dem 01.01.2019 in das Projekt eingeschlossen.

Methode
Unser Einschätzungsbogen („StäBKiWo“) basiert auf dem berlineinheitlichen  
Erfassungsbogen zur Kindeswohlgefährdung und enthält zusätzlich ein Ankreuz- 
schema zu den aktiven und passiven Formen der Kindeswohlgefährdung als  
Übersicht sowie eine Anleitung für ein gestuftes Vorgehen.
Der StäBKiWo wird nach dem ersten aufsuchenden Termin sowohl von den 
Erwachsenenpsychiater*innen als auch von für KJP ausgefüllt. Im Folgenden  
werden die Einschätzungen abgeglichen und die Einteilung in „A = beide haben  
die gleiche Einschätzung“ und „B = diskrepante Einschätzung einer im Kinderschutz  
erfahrenen Fachärztin bzw. eines Facharztes“ erfolgt.
Die diskrepanten Einschätzungen werden dann nochmals unterteilt in mäßige oder  
hohe Über- oder Unterschätzung der Aspekte durch die Erwachsenenpsychiater*innen.

Berlineinheitliche Risikoeinschätzung bei Verdacht einer Gefährdung
des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen (Ersteinschätzung gem. § 8a SGB VIII)

Ergebnisse
Aktuell sind trotz langer Vorbereitung, Vorankündigungen des Projekt-
startes zum 01.01.2019 und eines großen Einzuggebietes der beiden ko-
operierenden Erwachsenenpsychiatrien (Neukölln – Einwohner: 329.767, 
Bevölkerungsdichte: 7340 Einwohner/km² und Friedrichshain/Kreuzberg – 
Einwohner: 285.963, Bevölkerungsdichte: 14.059 Einwohner/km² –  
Stand: 30.06.2018) bisher „nur“ drei Familien eingeschlossen worden.

Eine 16-jährige Jugendliche und deren 9-jähriger Bruder, zwei Geschwister  
15 und 12 Jahre alt und ein 3-Jähriger – alle Kinder waren aktuell beein-
trächtigt ohne dass ein Kinderschutzfall vorlag – allerdings waren aber auch 
keine KJP Diagnostik oder Hilfemaßnahmen durch das Jugendamt etabliert 
(Hilfen waren lerntherapeutische Maßnahmen und ein Jugendlicher sei als 
Kleinkind im SPZ vorgestellt worden).

Diese vorläufigen ersten Befunde bestätigen die Vermutung, dass Kinder 
psychisch kranker Eltern unter Umständen trotz der Behandlung der Eltern-
teile unzureichend versorgt werden. Wir gehen ursächlich von verschiede-
nen Hypothesen zur eingeschränkten Nutzung des Projektes aus.
In bisherigen Gesprächen mit den Erwachsenenpsychiater*innen kristallisier-
ten sich folgende Haltungen/Befürchtungen heraus:
• Versuch eine Stigmatisierung der Kinder zu verhindern
• Sorge die Eltern in der Behandlung zu „verlieren“
•  Vorstellungen dass das Jugendamt wenn informiert die Kinder  

von den Eltern trennt.

Im Verlauf des Jahres 2019 wollen wir diese Themen genauer fokussieren, 
über Schulungen gemeinsame Strategien zur Beurteilung und Unterstüt-
zung dieser Kinder weiterentwickeln und damit die Versorgung von Kindern 
psychisch erkrankter Eltern weiter verbessern.

Die Frage inwieweit die Einschätzung der Erwachsenenpsychiater*innen zum 
Unterstützungsbedarf der Kinder psychisch kranker Elternteile mit der KJP 
Einschätzung übereinstimmt kann sich erst bei vorgesehener Nutzung des 
Projektes klären.

Rechtfertigung der Weitergabe (§4 Abs. 3 KKG):
Weitergabe gegen den Willen,  
aber nicht ohne Wissen der Beteiligten!
Einschätzung zur vermuteten Gefährdung für das Kindeswohl:

Stufe 1
Prüfung der eigenen 
fachlichen Mittel zur 
Gefährdungsabschät-
zung und Gefährdungs-
abwehr (z. B. Hilfe durch 
eigene therapeutische/
stützende/klärende  
Gespräche und  
Vereinbarungen)

Stufe 2
Hinwirken auf die aktive 
Inanspruchnahme von 
Hilfen durch die Perso-
nensorgeberechtigten 
(z. B. durch Aufsuchen 
einer Erziehungsbera-
tungsstelle, einer KJP 
oder Kinderschutz- 
ambulanz, etc.)

Ärztinnen und Ärzte 
können ggfs. anonyme 
Beratung durch inso-
weit erfahrene Fach-
kraft (IsoFa) über das 
Jugendamt in Anspruch 
nehmen Kinderschutz-
Hotline
Tel.

Stufe 3
Mitteilung an das  
Jugendamt (Befugnis) 
wenn:

•  Akute Gefährdungs-
aspekte vorliegen

•  Personenberechtigte 
nicht bereit oder nicht 
in der Lage sind, an 
Gefährdungseinschät-
zung oder Abwen-
dung der Gefährdung 
mitzuwirken

•  Tätigwerden des  
JA zur Gefahrenab-
wendung erforderlich 
(z. B. bei Inobhut- 
nahme §42 SGB VIII)

Unterlassene  
Beaufsichtigung

Kindeswohlgefährdung

Kindesmisshandlungen 
(Handlungen) Sexueller Missbrauch

Vernachlässigung 
(Unterlassungen)

Körperliche/ 
physische  

Misshandlungen

Körperliche/ 
physische  

Misshandlungen

•  Die gezielte  
Anwendung von 
Gewalt gegen  
ein Kind, die zu  
körperlichen  
Verletzungen führt 
oder das Potential 
dazu hat.

•  Terrorisieren
•  Isolieren
•  Feindselige  

Ablehnung
•  Ausnutzen
•  Verweigern  

emotionaler  
Responsivität

•  Aktiv 
(meint Handlungen)

•  Passiv  
(meint Unter- 
lassungen)

•  Jede sexuelle Handlung 
an/mit einem Kind, gegen 
seinen Willen oder der/
es aufgrund körperlicher, 
psychischer, kognitiver 
oder sprachlicher Unter-
legenheit nicht wissentlich 
zustimmen kann.

Weite Definition:
•  Sexuelle Handlungen  

ohne Körperkontakt

Enge Definition:
•  Sexuelle Handlungen  

mit Körperkontakt

Aktiv:
•  Wissentliche Handlungsverweigerung

Passiv:
•  Mangel an Einsicht oder  

Handlungsmöglichkeiten/Nichtwissen

Unterlassene  
Fürsorge

•  Psychische  
Vernachlässigung

•  Ernährung
•  Hygiene
•  Obhut
•  Kleidung 
•  Emotionale  

Vernachlässigung
•  (Zahn-) Medizinische  

Vernachlässigung
•  Erzieherische  

Vernachlässigung

•  Unzureichende 
Beaufsichtigung

•  Aussetzung  
einer gewalt- 
tätigen  
Umgebung


